
Mehr als die Hälfte unserer Aufwendungen müssen durch 
freiwillige Beiträge finanziert werden. Spenden, Legate, Zu-
wendungen von Stiftungen und freiwillige Mitarbeit gehö-
ren dabei zu den wichtigsten Mitteln.

Vermächtnis/Legat
Mit einem Legat unterstützen Sie Leistungen und Projekte 
zugunsten blinder, sehbehinderter und hörsehbehinderter 
Menschen. Sie setzen damit ein Zeichen über das Leben hi-
naus. Sie können dem SZBLIND in Ihrem Testament einzelne 
Vermögens- oder Sachwerte vermachen. Dazu gehören zum 
Beispiel Geldbeträge, Bilder- oder Briefmarken-Sammlungen, 
Wertpapiere, aber auch Immobilien oder andere Dinge mit 
einem bestimmten Wert. 

Sie können dem SZBLIND Ihr Legat zur freien Verfügung 
überlassen. Wenn Sie selbst definieren wollen, in welchen 
Bereichen des SZBLIND Ihr Vermächtnis verwendet wird, 
bieten wir Ihnen verschiedene Zweckfonds an:

 · Fonds berufliche und soziale Integration

 · Fonds Hilfsmittel

 · Fonds Low Vision und optische Hilfsmittel

 · Fonds Weiterbildung Fachpersonal

 · Fonds Forschungsstelle

Erbeinsetzung
Sie können den SZBLIND auch als Erben in Ihrem Testament 
einsetzen und unserer Organisation damit einen Anteil oder 
einen Prozentsatz am gesamten Erbnachlass vermachen.
Damit erhält der SZBLIND das Mitspracherecht bei der Tei-
lung des Erbes, haftet aber auch für Ihre Verpflichtungen als 
Erblasser oder Erblasserin.
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Schenkung
Sie können den SZBLIND bereits zu Lebzeiten mit einer 
Schenkung begünstigen. In diesem Fall können Sie auch 
Auflagen wie etwa ein Rückfallsrecht vereinbaren, damit Sie 
in einer allfälligen Notlage oder im Falle von zwingenden 
Umständen auf Ihre Schenkung zurückgreifen können.

Trauerspende
Der Tod eines geliebten Menschen ist häufig Anlass für ein 
wohltätiges Engagement. Immer wieder verzichten Ange-
hörige von Verstorbenen auf Blumen und gedenken dafür 
unserer Organisation mit einem Beitrag. Auch diesen Wunsch 
sollten Sie auf einem Dokument schriftlich festhalten oder 
zumindest Ihrem Umfeld mitteilen. Der SZBLIND garantiert 
als ZEWO-zertifizierte Organisation die effiziente und zweck-
mässige Verwendung der Trauerkollekte oder Kranzspende.
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